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Beschluss 
 
 

Ampelanlagen Kaltenkircher Platz für alle sicher machen 
 
Die Kreuzung Kaltenkircher Platz/ Stresemannstraße ist eine viel befahrene und große 
Kreuzung mit vermehrtem Fußgänger- und Radfahreraufkommen. Derzeit ist sie auch noch 
durch eine Baustelle nur eingeschränkt nutzbar. Angrenzend befindet sich seit einiger Zeit ein 
weiteres Wohngebiet, die Neue Mitte Altona. In der Folge ist dort ein erhöhtes 
Verkehrsaufkommen zu verzeichnen. Im Sinne der Teilhabe aller dort verkehrenden 
Menschen (auch Personen mit Einschränkungen der Sehmöglichkeiten und Blinde) müssen 
die dort stehenden Ampeln mit Audio-Signal versehen werden.  
 
Die Behörde für Inneres und Sport (BIS) und die Behörde für Wirtschaft, Verkehr und 
Innovation (BWVI) werden gemäß § 27 BezVG aufgefordert, 
 
alle Ampelanlagen im Kreuzungsbereich Kaltenkircher Platz/ Stresemannstraße 
umgehend mit einem Audiosignal zu versehen. 


